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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Dezernat für Soziales und Gesundheit  

Datum 

08.11.2024 

Drucksachen-Nr. 

2024/285 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Sozialausschuss öffentlich 18.11.2024 

Kreistag öffentlich 09.12.2024 

 

 

Tagesordnungspunkt 10 

Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste im Landkreis Konstanz in den Jahren 2024 bis 2026; 
Zwischenbericht zu den Förderungen, die den Sozialausschuss betreffen 

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Förderung der Antidiskriminierungsberatung adib (36.520 EUR + Index) und der Förderung des 
Projektes Frauen stärken (62.821 EUR + Index) wird auch für die Jahre 2025 und 2026 zugestimmt. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung 

Sitzung Sozialausschuss vom 18. November 2024 

Beschluss: einstimmig 
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Sachverhalt 

Die Förderung der sozialen Einrichtungen und Dienste im Landkreis Konstanz erfolgt in der Regel 
über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die aktuelle Förderperiode beginnt 2024 und endet 2026.  

Die einzelnen Förderungen werden innerhalb der Förderperiode über einen Index fortgeschrieben, 
der sowohl die Entwicklung der Bruttostundenverdienste (90 %) als auch der Verbraucherpreise (10 
%) berücksichtigt. Dabei orientiert sich der Index an den Veröffentlichungen des Statistischen Lan-
desamtes für das vorvergangene Jahr.  

Die Beratung über die aktuelle Förderperiode erfolgte am 20. November 2023 im Sozialausschuss 
(siehe Drucksachen-Nr. 2023/265). Beschlossen wurden die Förderungen im Kreistag am 11. Dezem-
ber. Bei den folgenden Förderungen würde die Zustimmung an Bedingungen geknüpft: 

 

1. Antidiskriminierungsstelle adib 

Beschluss: Dem Zuschussantrag des Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V zur Antidiskrimi-
nierungsberatung adib wird in Höhe von 34.531 EUR zugestimmt. Zur Überprüfung der Bedarfsge-
rechtigkeit des Angebots und als Grundlage für die Entscheidung über die Weiterfinanzierung für 
2025 ff. legt die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V. einen Bericht, insbesondere zur Aus-
lastung und Nutzerstruktur vor. 

Aktuelle Stand: Aus Sicht der Verwaltung wird der Bedarf durch den von Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band Konstanz e.V. eingereichten Bericht (ANLAGE 1) bestätigt.  

Empfehlung der Verwaltung: Dem Zuschussantrag wird auch für die Jahre 2025 und 2026 zuge-
stimmt. 

 

2. Projekt Frauen stärken 

Beschluss: Dem Zuschussantrag des Caritasverband Singen-Hegau e.V. zum Projekt Frauen stärken 
wird in Höhe von 59.400 EUR zugestimmt. Der Zuschuss ab 2025 steht unter dem Vorbehalt der 
Ausweitung der Zielgruppe des Projekts. 

Aktueller Stand: Unter Mitarbeit der Geleichstellungsbeauftragten des Landkreises Konstanz wurde 
ein Konzeptentwurf zum Präventions- und Gewaltschutz für Jungen und Männer mit Behinderung 
erarbeitet (ANLAGE 2). Dabei wurden auch profamilia und zwei erfahrene freie Mediatoren mit ein-
bezogen. 

Empfehlung der Verwaltung: Dem Zuschussantrag wird auch für die Jahre 2025 und 2026 zuge-
stimmt.  

 

Nachrichtlich:  

Die folgenden weiteren Förderungen werden nicht mittels Index fortgeschrieben und daher separat 
beraten:  

 SINUS (Sinnvoll und Sozial) – Ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung 
von langzeitarbeitslosen Menschen (Drucksachen-Nr. 2024/277) 

 DELTA – digitale Teilhabe und Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen im Landkreis 
Konstanz (Drucksachen-Nr. 2024/278) 

 Hebammenzentrum Radofine (Drucksachen-Nr. 2024/279) 

 Schuldnerberatung (Drucksachen-Nr. 2024/280). 
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Anlagen 

ANLAGE 1 – Bericht Antidiskriminierungsstelle adib 

ANLAGE 2 – Konzeptentwurf zum Präventions- und Gewaltschutz   
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 100 Handlungsfeld: Sozialstrategie – Wirksamkeit 

Leistungsziel: Die bestehenden und zukünftigen freiwilligen Förderungen im Landkreis Konstanz 
sind transparent. Doppelstrukturen und blinde Flecken im Landkreis wurden iden-
tifiziert, Sozialraumorientierung und die Wirksamkeit der Angebote ist überprüft. 

Maßnahme: - Überblick über die derzeitigen Angebote und Maßnahmen im Bereich der Frei-
willigen Förderung im Landkreis bekommen  

- Amtsübergreifende Übersicht der Förderungen erstellen  

- Doppelstrukturen und blinde Flecken identifizieren  

- Analyse und Festlegung was, wo und wie im LK benötigt wird  

- Evaluationskriterien für die einzelnen Angebote festlegen und Ziele für die je-
weilige Förderung definieren  

- Leistungsvereinbarungen entsprechend überarbeiten und neu abschließen, Zu-
ständigkeiten klären  

- Verwendungsnachweise anpassen (Ziel, Zweck und Prüfung) 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

99.341 EUR          2025 

99.341 EUR + Index               2026 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

0 EUR    - 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

99.341 EUR          2025 

99.341 EUR + Index               2026  
  

 

 Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits veranschlagt. 
 

- 
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